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in den Städtem vom 6. Juni 1888, fo wie _die ge—

fetzlichen Vorifchrit'ten über das Anbauen an ehe-

malige Staatsflzrafsen mafsgebend.

%. 2.

Die nach %. I entfiehenden Zwifchenräume dür—

fen mit niedrigen Vorbauten von weniger als

11/4m Höhe (vergl. %. 14 der Bau-Polizeiordnung

für die Bauten in Städten vom 6. juni 1888) unter

der Bedingung, dafs (liefelben höchftens 2m vor

dem Hauptbau vorftehen, fo wie mit auffl:eigen—

den Vorbauten (vergl. % 14 a. a. O.). welche

höchflens 2 m vor dem Hauptbau vortreten und nicht

mehr als zwei Fünftel der Gebäudelänge einnehmen,

befetzt werden.

%. 3.

Die bebauten Theile eines jeden Grundftücks

dürfen nicht mehr als zwei Drittel der Baufiäche,

d. h. derjenigen Fläche betragen, welche nach Ab-

zug der feitlichen freien Streifen und eines etwa

durch den Baufluchtlinienplan vorgefchriebenen Vor—

gartens übrig bleibt.

%. 4.

Im erften Rayon ift die Herftellung von Ge-

bäuden, welche mehr als ein Erdgefchofs und ein  

Dachgefchofs enthalten, unzuläffig. Die Räume des
letzteren müffen aufser durch die im Inneren be-
findliche Treppe noch durch eine äufsere, wenigfizens
900111 breite Freitreppe zugänglich fein, welche
ebenfalls in den nach % 1 entfiehenden 'Zwifchen—
räumen angebracht werden darf.

%. 5.

Im zweiten Rayon ift die Herfiellung von Ge-

bäuden, welche mehr als ein Kellergefchofs, ein

Erdgefchofs, ein Obergefchofs und ein Dachgefchofs

enthalten, unzuläffig.

@. 6.

Uebertretungen diefer Vorfchriften werden mit

einer Geldftrafe von 3 bis 30 Mark beflraft.

Verantwortlich find der Bauherr, wie der Bau-

unternehmer.

%. 7.
Vorftehende Polizei-Verordnung tritt mit der Pub—

lication im Stadt—Anzeiger der Kölnifchen Zeitung

in Kraft.

XIX.

Polizei-Verordnung für die Stadt Köln vom 1. November 1889,
betreffend die Befchaffenheit derjenigen Strafsen und Strafsentheile, welche für den

öffentlichen Verkehr und den Anbau als fertig gefiellt anzufehen find.

Auf Grund der %%. 5 und 6 des Gefetzes vom

11. März 1850 über die Polizei-Verwaltung und in

Gemäfsheit der %%. 143 und 144 des Gefetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883

werden für den Polizeibezirk der Stadt Köln unter

Zuftimmung des Gemeindevoritandes folgende bau-

polizeiliche Beflirnmungen erlaffen.

%. I.

Unbebaute Strafsen und Strafsentheile, und zwar

fowohl beftehende Wege als neu angelegte Strafsen

und Plätze, find erft dann für den öffentlichen Ver-

kehr und den Anbau fertig gefiellt, wenn fie

I) von dem Punkte, an welchem der Anbau Ratt-

finden fell, bis zu einer bereits angebauten

oder fertig gefiellten Strafse, der vorgefchrie—

benen Höhenlage und den Fluchtlinien ent-

fprechend in ganzer Breite an die Gemeinde

abgetreten, geebnet und mit einer für den

fiädtifchen Verkehr geeigneten Decke, fo

wie mit Bürgerf’ceigen verfehen;  

2) in planmäfsiger Weife unterirdifch entwäffert;

3) in ortsüblicher Weife hinreichend beleuchtet

find.

%. 2.

In der ehemaligen Gemeinde Poll, in dem weit-

lich der militärifchen Ringl'trafse gelegenen Theile

der ehemaligen Gemeinde Kriel, in der ehemaligen

Gemeinde Müngersdorf, mit Ausnahme der Kataiter-

Huren 35, c, D, E, F und G, fo wie in der ehe-
maligen Gemeinde Lengerich, mit Ausnahme der

Kataitertlur O, find die in Rede itehenden Strafsen

und Strafsentheile als fertig geflellt anzufehen, wenn

_fie der vorgefchriebenen Höhenlage und den Flucht-

linien entfprechend in ganzer Breite an die Ge-

meinde abgetreten, geebnet, mit Bafaltkleinfchlag

befeftigt und mit einem erhöhten, mit Randfteinen

eingefafften, bekiesten Fufsweg verfehen find.

Statt der unterirdifchen Entwäfferung genügt eine

geregelte oberirdifche Entwäfferung durch ge-

pflafierte Rinnen.



%- 3-
Die Errichtung von Wohngebäuden an folchen

Strafsen und Strafsentheilcn, welche den Beflim—

mungen der %%.1 und 2 nicht entfprechen, unter—

liegt, fo fern die Bauten nach diefen Strafsen einen

Ausgang erhalten fallen, der befonderen Erlaubnifs

des Gemeindevorftandes, welcher diefelbe nur aus-

nahmsweife im Einverftändnifs mit der Ortspolizei—

behörde ertheilt, unbefchadet der der letzteren zu»

fiehenden baupolizeilichen Prüfung.

%. 4.

Ob und wann eine Strafse oder ein Weg im

Sinne der gg. 1 bis 3 für den Verkehr und den  
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% 5-
‘Derjenige, welcher den vorftehenden Beftim-

mungen zuwiderhandelt, verwirkt eine Geldbuße

von 3—9 Mark, an deren Stelle im Unvermögens«

falle verhältnifsmäfsige Haft tritt. Aufserdem werden

die ohne giltige Erlaubnifs aufgeführten Baulich-

keiten auf Koften des Schuldigen polizeilich be-

feitigt.

%. 6.

Die denfelben Gegenftand betreffenden Polizei»

Verordnungen für die Stadt Köln vom 8. Octo-

ber 1881, für die vormalige Stadtgemeinde Ehren-

feld vom 23. September 1887 und fonftige mit diefen

Befiimmungen in Widerfpruch flehende Ortspolizei-

Anbau fertig gefiellt ift, wird von der Ortspolizei- Verordnungen der in die Stadtgemeinde Köln

behörde im Einvernehnien mit dem Gemeinde- aufgenommenen Vororte werden hierdurch auf-

vorftande öffentlich bekannt gemacht werden. gehoben,

XX.

Auszug aus der Breslauer Polizei-Verordnung vom 15. Februar 1887,

betreffend Befchränkung des Baues von Fabriken.

Auf Grund der%%. 5 und 6 des Gefetzes über

die Polizeiverwaltung vom II. März 1850 und der

gg. 143 und 144 des Gefetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. luli 1883 wird hiermit

unter Zuflimxnung des Gemeindevorfiandes für die

Stadt Breslau nachfiehende Polizeiverordnung erlaffen :

%. I.

Auf dem Terrain der Feldmark

Alt-Scheitnig, welches im Weiten von der alten

früheren

Oder,

von der

Süden von der

Fabrikgebäude

Betriebe

bezw.

im Norden vom Schwarzwaffer, im Olten

Weichbildgrenze der Stadt

Oder begrenzt wird,

und folche

durch Verbreitung

und im

dürfen

Anlagen, welche

fchädlicher

Dünfte, durch

Erregung eines ungewöhnlichen Geräufches Ge-

fahren, Nachtheile

herbeiführen würden,

beim

flarken Rauches oder

oder Beläftigungen des

Publicums nicht errichtet

werden.

D. Vereinsbefchlüfi’e und Gutachten.

XXL

Grundzüge für Stadterweiterungen nach technifchen, wirthfchaft-
lichen und polizeilichen Beziehungen.

Befchloffen auf der Verfammlung des >>Verbandes deutfcher Architekten— und

Ingenieur-Vereine<< zu Berlin am 25. September 1874.

I.

Die Projectirung von Stadterweiterungen befteht

wefentlich in der Feftftellung der Grundzüge aller

Dampf-

bahnen, Canäle, die fyftematifch un'd defshalb in

Verkehrsmittel: Strafsen , Pferdebahnen ,

einer beträchtlichen Ausdehnung zu behandeln

find.

2.

Das Straßennetz foll zunächfi nur die Haupt-

linien enthalten, wobei vorhandene Wege thun1ichft


